
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/10/13 2Ob652/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1950

Norm

AngG §17 VI

AngG §17a

G 26.06.1945 über Maßnahmen auf dem Gebiete des Angestelltenrechtes während der Zeit der Übergangswirtschaft

StGBl 1945/29 §1 Abs1 Z2

Rechtssatz

Die Abgeltung des Urlaubsanspruches durch Dienstfreistellung während der Kündigungszeit ist durch das Gesetz vom

26.06.1945, StGBl Nr 29/1945 nicht ausgeschlossen; jedoch dürfen anderweitige Einkünfte des Dienstnehmers für die

Urlaubszeit nicht angerechnet werden.
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2 Ob 652/50
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